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BEKANNTMACHUNG  Markt Grafengehaig

Haushaltssatzung des Marktes Grafengehaig 
(Landkreis Kulmbach)

für das Haushaltsjahr 2024

vom 04.06.2024

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des 
Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 385, 586) geändert worden ist, 
erlässt der Markt Grafengehaig folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.993.000 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 940.800 €

ab. 

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 400 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 380 v.H.

2.  Gewerbesteuer 340 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Grafengehaig, 04. Juni 2024
Markt Grafengehaig
Burger
Erster Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 
Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 4 der Be-
kanntmachungsverordnung (BekV) eine Woche lang öffentlich auf 
und werden während der Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast, Neuensorger 
Weg 10, 95352 Marktleugast zur Einsicht bereit gehalten. 

BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach - Stadtwerke

Öffentliche Bekanntmachung
394. Sitzung des Werkausschusses

am Donnerstag, 20.06.2024, 17:00 Uhr
im Konferenzraum (OG 13) der Stadtwerke, Hofer Str. 14, Kulmbach

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab so-
fort im Internet unter www.stadtwerke-kulmbach.de auf der Start-
seite einsehbar und liegt in schriftlicher Form an der Telefonzent-
rale der Stadtwerke Kulmbach zur Kenntnisnahme aus.

Kulmbach, 14. Juni 2024
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNG Markt Mainleus

Wasserrecht;
Planfeststellung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die  
Erweiterung des Kiesabbaus südwestlich von Rothwind,  

Markt Mainleus, durch die Fa. Dietz Kies und Sand GmbH & Co.KG

Anlage

1 Übersichtskarte  M = 1 : 25.000

1.  Beschreibung des Vorhabens

 Die Firma Dietz Kies und Sand GmbH & Co. KG beabsichtigt, das 
bestehende Kiesabbaugebiet in der Gemarkung Mainroth über 
die Landkreisgrenze Lichtenfels / Kulmbach hinaus in das west-
liche Gemeindegebiet des Marktes Mainleus, südwestlich der 
Ortslage Rothwind, zu erweitern.

 Für dieses Vorhaben hat die Firma Dietz Kies und Sand GmbH & 
Co. KG die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
sowie eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens be-
antragt.   

 
 Die beantragte Erweiterungsfläche mit einer Größe von ca. 25 ha 

befindet sich im Vorranggebiet für Sand- und Kiesabbau SD/KS 
1 des Regionalplanes Oberfranken-Ost im Gemeindegebiet Main-
leus und schließt direkt an die östliche Grenze der mit Beschluss 
des Landratsamtes Lichtenfels vom 26.03.1998 planfestgestellten 
Abbaufläche an (siehe anliegende Übersichtskarte). 

 Hinsichtlich des prognostizierten Abbauvolumens ist mit einem 
Gesamtabtrag von ca. 969.000 m³, davon ca. 608.000 m³ Kiesaus-
beute, und somit einer voraussichtlichen Dauer des Abbaubetrie-
bes von ca. 11 Jahren auszugehen.

 Das Vorhaben ist in vier Bauabschnitte unterteilt. Die Bauab-
schnitte I, II und IV sehen nach Abschluss des Kiesabbaus im 
Zuge der Renaturierung die Herstellung von Gewässern vor, der 
Bauabschnitt III soll mit aus dem Abbaugebiet stammenden Ei-
genmaterial rückverfüllt werden.

 Das geförderte Material wird auf Muldenkipper verladen und 
über die Betriebsinfrastruktur zu den bestehenden technischen 
Anlagen bei Maineck (Aufbereitungsanlage und Lagerflächen) 
auf der Flur-Nr. 563 der Gemarkung Mainroth im Landkreis Lich-
tenfels transportiert.

 Der geplante Kiesabbau liegt teilweise in dem durch das geplante 
Straßenbauvorhaben B289 Ortsumgehung Mainroth – Rothwind - 
Fassoldshof mit einer Veränderungssperre belegten Bereich. Die 
Regierung von Oberfranken hat als straßenbaurechtlich zustän-
dige Behörde die Erteilung einer, ggf. befristeten, Ausnahme von 
der Veränderungssperre zu Gunsten des Kiesabbaus im Über-
schneidungsbereich der beiden Vorhaben in Aussicht gestellt. 
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der 
räumlichen Überschneidung die Zulässigkeit des Straßenbau-
vorhabens nicht Gegenstand des wasserrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahrens für den Kiesabbau ist. Über die Zulässigkeit des 
Straßenbauvorhabens wird weiterhin ausschließlich im Rahmen 
des bei der Regierung von Oberfranken anhängigen straßenbau-
rechtlichen Planfeststellungsverfahrens entschieden. 

2.  UVP-Pflicht des Vorhabens

 Das Landratsamt Kulmbach hat im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG a.F. fest-
gestellt, dass für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die zugehö-
rige Bekanntmachung der Entscheidung vom 05.03.2024 ist über 
das zentrale Internetportal (§ 20 UVPG) www.uvp-verbund.de zu-
gänglich. Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

3.  Auslegung der Planunterlagen

 Für die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie das wasserrecht-
liche Planfeststellungsverfahren hat die Firma Dietz Kies und 
Sand GmbH & Co KG insbesondere folgende Unterlagen vorge-
legt, die sämtlich Bestandteil des ausliegenden Plans sind (§ 19 
Abs. 2 Satz 1 UVPG): 

• Anlage 1  Schriftlicher Teil

 °  1.1  Vorprüfung der Umweltverträglichkeit 
   (UVP-Vorprüfung)  

 ° 1.2 Angaben zur Umweltverträglichkeitsprüfung
   nach § 16 UVPG (UVP-Bericht) 

 ° 1.3 Erläuterungsbericht mit integrierter 
   landschaftspflegerischer Begleitplanung 

 ° 1.4 Fotodokumentation

• Anlage 2 Grundstücksverzeichnis

• Anlage 3 Übersichtskarte

• Anlage 4 Lagepläne

 ° 4.1 Abbau- und Betriebsplan

 ° 4.2 Bestands- und Konfliktplan

 ° 4.3 Eingriffsplan

 ° 4.4 Maßnahmen- und Rekultivierungsplan

 ° 4.5 Lageplan der Gewässer innerhalb 
   des Abbaugebietes

• Anlage 5 Geländeschnitte

 ° 5.1 Schnitt A-A´

 ° 5.2 Schnitt B-B´

 ° 5.3 Schnitt C-C´

 ° 5.4 Schnitt D-D´ und E-E´ 
   mit Regelquerschnitt Mainanbindung

• Anlage 6 Gutachten

 ° 6.1 Erhebung von Biotop-/Nutzungstypen

 ° 6.2 Kartierbericht Kiesabbau Mainleus

 ° 6.3 Fachbeitrag zur speziellen 
   artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)

 ° 6.4 Hydrotechnische Berechnung (2D)

 ° 6.5 Hydrogeologisches Gutachten mit Einstufung  
  nach dem Eckpunktepapier

 ° 6.6 Kurzgutachten Erkenntnisse der Bohrung  
  dreier Grundwassermessstellen im Bereich der 
  Ost-Erweiterung des Kieswerks Maineck

 ° 6.7 Hydrogeologische Stellungnahme  
  gem. Aufforderung WWA Hof

 ° 6.8 Ermittlung der Geräuschimmissionen, Prognose  
  Erweiterung des Kiesabbaus 

 ° 6.9 Gutachten zur Auswirkung von Eutrophierung  
  in Baggerseen und möglichen Auswirkungen  
  auf das Grundwasser

 ° 6.10 Nacherfassung und Bewertung der Biotop-  
  und Nutzungstypen im Bereich  
  der Mainböschung

• Anlage 7 Schutzgutkarten zum UVP-Bericht

 ° 7.1 Planraumanalyse

 ° 7.2 Schutzgut Arten und Lebensräume

 ° 7.3 Schutzgut Boden und Wasser

 ° 7.4 Schutzgut Landschaft und Klima

 ° 7.5 Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter



 Die Planunterlagen liegen vom 

 24.06.2024 bis 23.07.2024

 im Rathaus des Marktes Mainleus, Bauamt, Zimmer 15, Fritz-
Hornschuch-Platz 4, 95336 Mainleus, während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus (Auslegungsfrist).

 Während des o.g. Zeitraums sind die Unterlagen außerdem im 
Internet unter https://www.landkreis-kulmbach.de/landratsamt-
kulmbach/ausschreibungen-und-bekanntmachungen zugänglich. 
Maßgeblich ist jedoch nur der Inhalt der zur Einsicht ausgeleg-
ten Unterlagen.

 Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 19 Abs. 2 
UVPG auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das zent-
rale Internetportal (§ 20 UVPG) www.uvp-verbund.de zugänglich. 
Maßgeblich ist auch insoweit der Inhalt der ausgelegten Unter-
lagen (§ 20 Abs. 2 UVPG).

 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 
Einwendungen gegen den Plan bis spätestens einen Monat (§ 21 
Abs. 2 UVPG) nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Markt Mainleus, Fritz-Hornschuch-Platz 
4, 95336 Mainleus, Zimmer 15, oder beim Landratsamt Kulmbach, 
Konrad-Adenauer-Straße 5, 95326 Kulmbach, Zimmer 237, erhe-
ben. 

 Einwendungen können auch elektronisch mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz (Art. 3a 
Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG) unter der E-Mail-Adresse poststelle@
landkreis-kulmbach.de erhoben werden. Eine „einfache“ E-Mail 
ohne qualifizierte elektronische Signatur wahrt die Schriftform 
nicht und stellt keine rechtwirksame Einwendung dar. Die Ein-
wendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß sei-
ner Beeinträchtigung erkennen lassen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt.

 Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen gegen 
den Plan für dieses Verwaltungsverfahren ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 73 
Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG, § 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG). 

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
wendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und An-
schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren 
zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter be-
stellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Andernfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

4.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von 
der Auslegung des Plans.    

5.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen wer-
den in einem Termin erörtert, welcher vorher ortsüblich bekannt 
gemacht wird. Diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel-
lungnahmen abgegeben haben, werden von dem Termin grund-
sätzlich gesondert benachrichtigt. Wenn mehr als 50 Benach-
richtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können die 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereini-
gungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei 
Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Im Übrigen gelten für 
die Erörterung die Vorschriften über die mündliche Verhand-
lung im förmlichen Verwaltungsverfahren.

6.  Durch Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen, Er-
hebung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Auf-
wendungen werden nicht erstattet. 

7.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbe-
hörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung an diejeni-
gen, die Einwendungen erhoben haben und an diejenigen, die 
eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind. 

8. Da für das Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung notwendig ist, wird gemäß § 19 Abs. 1 UVPG zusätz-
lich darauf hingewiesen, dass

• die für das Verfahren und die Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Landratsamt 
Kulmbach – Untere Wasserrechtsbehörde – ist,

• über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungs-
beschluss entschieden wird,

• ein UVP-Bericht vorgelegt wurde, der die nach § 16 UVPG not-
wendigen Angaben enthält,

• dem Landratsamt Kulmbach zum Zeitpunkt des Beginns des 
Beteiligungsverfahrens neben den oben genannten Informa-
tionen und ausliegenden Planunterlagen keine weiteren ent-
scheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen vorliegen 
und, dass

• die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen die Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gemäß § 18 UVPG beinhaltet. 

9. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung

 Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren die erhobenen Ein-
wendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten 
von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde (Landratsamt 
Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße 5, 95326 Kulmbach) gespei-
chert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden 
benötigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. 
Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. Die Planfeststellungsbehörde kann die Daten an 
den Vorhabensträger und die mitarbeitenden Büros zur Auswer-
tung der Einwendungen und Stellungnahmen weitergeben. Inso-
weit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßi-
ge Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. C DSGVO, an der darüber hinaus auch ein 
berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO besteht. 
Der Vorhabensträger als auch dessen Beauftragte sind zur Ein-
haltung der DSGVO verpflichtet. Werden personenbezogene Da-
ten verarbeitet, so hat der Betroffene das Recht, Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutz-
erklärung des Landratsamtes Kulmbach (https://www.landkreis-
kulmbach.de/datenschutz).

Mainleus, 04. Juni 2024
Markt Mainleus
Robert Bosch
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG  Stadt Stadtsteinach

Vollzug des Bayerischen Straßen- und
Wegegesetzes (BayStrWG);

hier: Einziehung eines öffentlichen Feld- und Waldweges

Es ist beabsichtigt, den nachstehend näher bezeichneten Teilbe-
reich des öffentlichen Feld- und Waldwegs Nr. 54 „Kohlleitenweg 
im Forstreut (Teil c)“ Fl.Nr. 471, Gemarkung Schwand, des Be-
standsverzeichnisses Stadtsteinach einzuziehen, da dieser jegliche 
Verkehrsbedeutung verloren hat.

Anfangspunkt:  Am Ortsende Vorderreuth, bei Fl.Nr. 487 
 (Südostecke)

Endpunkt:  Am Forstreuther Weg bei Fl.Nr. 483

Länge:  0,205 km

Auf den beiliegenden Lageplan wird verwiesen.

Nach der Durchführung der Einziehung stellt sich der öffentliche 
Feld- und Waldweg wie folgt dar:

Öffentlicher Feld- und Waldweg Nr. 54 
„Kohlleitenweg im Forstreut (Teil c)“
Fl.Nr. 471, Gemarkung Schwand Teilfläche

Anfangspunkt:  In Vorderreuth bei Fl.Nr. 487 an der 
 Ortsverbindungsstraße nach Schwand
Endpunkt:  An der Gemarkungsgrenze Staatswald 
 bei Fl.Nr. 470
Länge:  0,210 km

Die Verfügung ist zum 01. Oktober 2024 vorgesehen.

Die Absicht der Einziehung wird hiermit bekannt gemacht (Art. 8 
Abs. 2 BayStrWG)

Stadtsteinach, 06. Juni 2024
Stadt Stadtsteinach
Wolfrum
1. Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Neuenmarkt

Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB -
Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss eines 

qualifizierten Bebauungsplanes als Sondergebiet Photovoltaik 
„Solarpark Neuenmarkt“ für die Errichtung einer Photovoltaik-

anlage sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im 
Parallelverfahren der Gemeinde Neuenmarkt

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt hat in seiner öffent-
lichen Sitzung vom 05.06.2024 den Aufstellungsbeschluss für einen 
qualifizierten Bebauungsplanes als Sondergebiet Photovoltaikanla-
ge sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelver-
fahren für die Flächen, wie im Geltungsbereich mit ca. 80 ha in der 
Anlage dargestellt, beschlossen.

Gleichzeitig wurde in der Gemeinderatssitzung vom 05.06.2024 be-
schlossen, für die Flächen, wie im Geltungsbereich in der Anlage 
dargestellt, dass in diesem Bereich die Errichtung und der Betrieb 
eines Solarparks mit ca. 30 ha möglich wird.

Der o.g. Beschluss zur Aufstellung eines qualifizierten Bebauungs-
planes gemäß § 30 Abs. 1 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. Ebenso wird hiermit gemäß § 1 Abs. 8 BauGB der o.a. 
Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) öffentlich bekannt 
gemacht.

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens sind – sofern dies recht-
lich unter Abwägung sämtlicher öffentlich-rechtlicher; privater 
und sonstiger Belange möglich ist – die bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Realisierung des „Solarparks Neuenmarkt“ zu 
schaffen.

Die o.g. Beschlüsse zur Aufstellung eines qualifizierten Bebauungs-
planes für das Sondergebiet Photovoltaikanlage „Solarpark Neu-
enmarkt“ mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.

Neuenmarkt, 06. Juni 2024
Gemeinde Neuenmarkt
Alexander Wunderlich
Erster Bürgermeister
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